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Weber unfer ftommifTTartat.

'©ir tbeilen bier gwei »on »erfdiebenen ©eiten unS

gugegangene intereffante ©infenbuugen über unfer
Kommiffariat mit.

1.

2ßabl unb SlttSbitbttng ber Kommiffa*
riatSoffigiere. 3n golge gema*ter trauriger
©rfabrungen bat man in neuerer 3eit barauf ©e*

ba*t genommen, fowobl bei unS als namentlid^ au*
im SluSlanb ber SBabl unb StuSbilbung beS Korn*

ntiffariatSoffigierS mebr Slufmerffamfeit gu f*cnfen,
als bieß in frübem 3abren ber galt war.

Slber immer fommen no* bieSfallS große Wiß*
griffe iu ter StuSwabl ber Slfpiranten für bie Wili*
tärabminiftration bei unS »or. ©S erflären ft* bie*

felben auS beut Umftanbe, baß bie größte Sabt un*
fever Offigiere in ber irrigen Slnft*t ftebt, bie Korn*

miffariatSofftgiere bätten im ©icnfte nur baS ®ef*äft
eineS Wilitärf*reibevS gu beforgen. ©S ift übrigens
biefe 3lnf*auungSweifc eine fo allgemein »erbreitete,
baß fogar bei Slntaß ber ©efleibungSfragc im ©e=

gember 1860 ber ©eri*terftatter ber nationaträtbli*
*cn Kommiffton bie SlmtStbätigfeit beS KriegSfom*
miffärS gtei* berjenigen beS 3ufttj=©tabSoffigierS in
bie SlmtSftube »erlegte!

©S muß baber nad) Obigem bur*auS nidt auf*

fallen, wenn ft* alle mogti*e ©orten »on ©ürali*
ften mit ©mpfeblungen ibrer guftänbigen fantonaten
©eborben gur Slufnabme in ben KommiffariatSftab
melben. ©ie traurige golge ba»on ift aber, baß fot*

*e Seute trofc beS erbattenen Unterri*teS eS ni*t
weiter atS gum ©*reiber bringen unb ftd) nie mit
bem Wilitärteben befreunben fonnen. ©aber wirb
ber ©erwattttngSbienft »on fo bef*affenen Offtgieren

ftetS nur einfeitig beforgt. ©ie werben bie ©üreau*
arbeiten meiftenS mit großem gleiß unb ©auberfeit

auSfübren unb babei ben ©ienft bei ben Sruppen
fetbft »ernad)läfftgen, weil fte bie »erf*iebenen ©e=

bürfniffe beS ©olbaten ni*t fennen. Um mit ben-

felben in jeber Ri*tung »ertraut gu fein, muß man

fetbft alS ©otbat unter ben ©olbaten gelebt baben

unb bieß ift teiber bei einer großen Qabl unferer

©evwattuitgSofftgiere ni*t ber gatl. ©arum bie »ie*

len Klagen über unfer Kommiffariat. ©inem gro*
ßeu Sbeile be?felben feblt in golge beffen baS praf*
tif*e ©ef*id, bie f*nelle Ueberft*tSgabe unb enb*

li* ben notbigen Saft im ©erfebr mit ben Sruppen.
2Bir wollen gwar nidt bebaupten, baß fämmtli*e
Klagen au* na* ©infübrung ber anguftrebenben

©erbefferungen gang »erftummen werben, wenn man

wei^, baß »iele unferer Sruppenofftgiere bei ©erfor*

gung ibrer Seute im gelbe fi* febr unbebülftt* be*

nebmeu, ober ibnen biefelbe »iel gu wenig am £>ergen

liegt, inbem fte gewobnli* guerft an ibren eigenen

Wagen alS an ben ibrer ©olbaten benfen. ©S liegt
baber im 3ntereffe ber Refrutirung beS Kommiffa*
riatSftabeS bie Slfpiranten für benfetben nur auS ge=

bilbeten praftif*en Unterofftgieren gu nebmeu. ©S

genügt ni*t, bafß bex betreffenbe Slfpirant na* bem

biSberigen WobuS, um gum Slfpirantenfuvfe guge^
getaffen gu werben, »orber eine Refrutenf*ulc abfol*
»irt b^be.

3n einer fotden wirb bem Refruten feiten ®e=

tegenbeit geboten, bie ©ebürfniffe beS ©olbaten im
©i»uaf, im Kantonnement unb auf ben mebrtägigen
Wärf*en fennen gu lernen, ©er aufgunebmenbe
Slfpirant foltte wenigftenS gwei bis brei 3abre atS

©olbat unb Uttteroffigier bei ben Sruppen gebient
baben.

2Bäre bie bienftli*e ©teltung beS ©ataitlonSquar*
tievmeifterS ni*t eine fo angenebme unb in gotge
beffen ber Offigier, ber eine folebe befleibet, biefe ge=

wobnli* biö gu feinem gängli*en ©icnftauStritt bei*

bebält, fo ließe ft* für ben KommiffariatSftab au*
auS ber Sabl berfelben man*e tü*tige Kraft ge=

winnen. ©S fommt baber natürli* fo fetten »or,
baß Ouartiermetfter it)ren angenebmen ©ienft mit
bemjenigen eineS KriegSfommiffärS »ertauf*en unb
wir ftnb baber, um na* unb na* ein fetbtü*tigeS
KriegSfommiffariat gu erbatten, bereits auSf*ließli*
angewiefen, bie Komplettirung für baSfetbe auS ber

Sabt ber Unteroffigiere gu bewerffteltigen.
ÜEBaS ben Unterri*t anbelangt, fo bat ber b4e

©unbeSratb bie bd)e SSi*tigfeit, ein bienfttaugti*eS
Kommiffariat gu erlangen, eingefeben unb in golge
beffen bie bagu für notbig era*tetcn Unterri*tSfurfe
angeorbnet. ©S ift in benfetben bei ©erwenbung
eineS tü*tigen 3nftruftionSperfonalS, mit ©enü^ung
eineS gwecfentfpre*enben Unterri*tSptaneS Seit ge=

nug geboten, unfern KommiffariatSofftgieren bie er*
forberli*en Sbeorien nebft praftif*en Stnleitungen

gu ertbeilen, fo ba^ in biefer Rid)tung baS ange*
ftrebte Siet errei*t werben fann. ©etreffenb bie

praftif*e StuSbilbung, fo bef*räuft ft* biefelbe auf
Slbminiftration ber ©*ulen unb SCBieberbolttngSfurfe.

3mmerbin eine ©elcgenbeit baS in ben Kommiffa--
riatSfurfen geborte tt)eitweife in praxis anguwenben.

©ie befte ©*ute für ben KriegSfommiffär bilbet

ttnftreitig ber Sruppengufammengug. ©S bürfte gu

biefem ©nbe bitr*auS ni*t ungwedmäßig erf*einen,
wenn ber b- ©unbeSratb au* Offigiere beS Kom*

miffariatS mit ©eiträgen ©ebufS Sbeilnabme an Srup*
pengufammengügen im SluSlanb unterftü^en würbe.

3ft einmal unfere ©tabSabtbeilung bur* ein ra*
tionetleS Refrutement in angebeutetem ©inne »on

feiner Kranfbeit gebeilt, b. b- bie ungefunben ©le*

mente bur* gefunbe tbatfräftige erfe^t, fo wirb au*
berfelben bie Sl*tung gegotlt werben, wel*e fte bei

unfern Smppen eingunebmen bere*tigt ift.

©in KommiffariatSoffigier.

II.

©rlauben ©ie einem Offigier, ber in golge feiner

vielfachen ©ienfte im ©onberbunb, ben ©rengbefe^-

$ungen am Rbein unb im Sefftn, fo wie in Ue*

bungSlagern als KommiffariatSbeamter begügli* beS

Rapport* unb ©erwattungSwefenS giemti*e ©rfab*

rungen gu mad)en, »ietfa* ©elegenbett batte, einige

Wängel in biefem Steige ber»orgttbeben.
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Ueber unser Kommissariat.

Wir theilen hier zwei von verschiedenen Seiten uns

zugegangene interessante Einsendungen über unser

Kommissariat mit.

I.

Wahl und Ausbildung dcr Kommissariat
s offizierc. Zn Folge gemachter trauriger

Erfahrungen bat man in neuerer Zeit darauf
Bedacht genommen, fowohl bei uns als namentlich anch

im Ansland der Wahl nnd Ausbildung des

Kommissariatsoffiziers mehr Aufmerksamkeit zu schenken,

als dieß in frühern Jahren der Fall war.
Aber immer kommen noch diesfalls große Mißgriffe

in der Auswahl der Aspiranten für die

Militäradministration bei uns vor. Es erklären fich

dieselben ans dem Umstände, daß die größte Zahl
nnserer Offiziere in der irrigen Ansicht steht, die Kom-
missariatsofsiziere hätten im Dienste nur das Geschäft

eines Militärschreibers zu besorgen. Es ist übrigens
diese Anschauungsweise eine so allgemein verbreitete,
daß sogar bei Aulaß der Bekleidungsfragc im
Dezember I860 der Berichterstatter der nationalräthli-
chcn Kommission die Amtsthätigkeit des Kriegskommissärs

gleich derjenigen des Justiz-Stnbsofsiziers in
die Amtsstube verlegte!

Es muß daher uach Obigem durchaus nicht

auffallen, wenn sich alle mögliche Sorten von Bürali-
sten mit Empfehlungen ihrer zuständigen kantonalen
Behörden zur Aufnahme in dcn Kommissariatsstab
melden. Die traurige Folge davon ist aber, daß solche

Leute trotz des erhaltenen Unterrichtes es nicht

weiter als zum Schreiber bringen und sich nie mit
dem Militärleben befrennden können. Daher wird
der Verwaltungsdienst von so beschaffenen Offizieren
stets nur einseitig besorgt. Sie werden die Büreau-
arbeiten meistens mit großem Fleiß und Sauberkeit

ausführen und dabei den Dienst bei den Truppen
selbst vernachlässigen, wcil sie die verschiedenen

Bedürfnisse des Soldaten nicht kennen. Um mit
denselben in jeder Richtung vertraut zu sein, muß man

selbst als Soldat untcr den Soldaten gelebt haben

und dieß ist leider bei einer großen Zahl unserer

Verwaltungsoffiziere nicht der Fall. Darum die vielen

Klagen übcr unser Kommissariat. Einem großen

Theile desselven fehlt in Folge dessen das praktische

Geschick, die schnelle Uebersichtsgabe und endlich

den nöthigen Takt im Verkehr mit den Truppen.
Wir wollen zwar nicht behaupten, daß sämmtliche

Klagen auch nach Einführung der anzustrebenden

Verbesserungen ganz verstummen werden, wenn man

weiß, daß viele unferer Truppenoffiziere bei Versorgung

ihrer Leute im Felde sich sehr unbehülflich
benehmen, oder ihnen dieselbe viel zu wenig am Herzen

liegt, indem sie gewöhnlich zuerst an ihren eigenen

Magen als an den ihrer Soldaten denken. Es liegt
daher im Interesse der Rekrutirung des Kommissa-

riatsstabes die Aspiranten für denselben nur aus
gebildeten praktischen Unteroffizieren zu nehmen. Es
genügt nicht, daß der betreffende Aspirant nach dem

bisherigen Modus, um zum Aspirantenkurse zuge-
gclassen zu werden, vorher eine Rekrutenschule absol-
virt habe.

In einer solchen wird dem Rekruten selten

Gelegenheit geboten, die Bedürfnisse des Soldaten im
Bivncck, im Kantonnement und auf den mehrtägigen
Märschen kennen zu lernen. Der aufzunehmende
Aspirant follte wcuigstens zwei bis drei Jahre als
Soldat und Unteroffizier bei den Truppen gedient
haben.

Wäre die dienstliche Stellnng des Bataillousquar-
tiermeisters nicht eine so angenehme und in Folge
dessen dcr Offizier, der eine solche bekleidet, diese

gewöhnlich bis zu scinem gänzlichen Dicnstaustritt
beibehält, so ließe sich für den Kommissariatsstab auch

aus der Zahl derselben manche tüchtige Kraft
gewinnen. Es kommt daher natürlich so selten vor,
daß Quartiermeifter ihren angenehmen Dienst mit
demjenigen eines Kriegskommissärs vertauschen und
wir sind daher, um nach und nach ein feldtüchtiges
Kriegskommissariat zn erhalten, bereits ausschließlich

angewiesen, die Komplettiruug für dasselbe aus der

Zahl der Unterofsiziere zn bewerkstelligen.
Was den Unterricht anbelangt, so hat der hohe

Bundesrath die hohe Wichtigkeit, ein diensttaugliches
Kommissariat zu erlangen, eingesehen und in Folge
dessen die dazu für nöthig erachteten Unterrichtskurse
angeordnet. Es ist in denselben bei Verwendung
eines tüchtigen Jnstruktionspersonals, mit Benützung
eines zweckentsprechenden Unterrichtsplanes Zeit
genug geboten, unsern Kommissariatsofsizieren die

erforderlichen Theorien nebst praktischen Anleitungen
zu ertheilen, so daß in dieser Richtung das

angestrebte Ziel erreicht werden kann. Betreffend die

praktische Ausbildung, so beschränkt sich dieselbe auf
Administration der Schulen und Wiederholungskurse.

Immerhin eine Gelegenheit das in den

Kommissariatskursen gehörte theilweise in praxis anzuwenden.

Die beste Schule für den Kriegskommissär bildet

unstreitig der Truppenzufammenzug. Es dürfte zu

diesem Ende durchaus nicht unzweckmäßig erscheinen,

wenn der h. Bundesrath auch Ofsiziere des

Kommissariats mit Beiträgen Behufs Theilnahme an Trup-
penzusammenzügen im Ausland unterstützen würdc.

Ist einmal nnsere Stabsabtheilung durch ein

rationelles Rekrutement in angedeutetem Sinne von

seiner Krankheit geheilt, d. h. die ungesunden

Elemente durch gesunde thatkräftige ersetzt, so wird auch

derselben die Achtung gezollt werden, welche sie bei

unsern Truppen einzunehmen berechtigt ist.

Ein Kommissariatsoffizier.

kl.

Erlauben Sie einem Offizier, der in Folge seiner

vielfachen Dienste im Sonderbund, den Grenzbesetzungen

am Rhein und im Tessin, so wie in

Uebungslagern als Kommissariatsbeamter bezüglich des

Rapport- und Verwaltnngswesens ziemliche

Erfahrungen zu machen, vielfach Gelegenheit hatte, einige

Mängel in diesem Zweige hervorzuheben.
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©efanntli* bat je ein ©eneralftabSofftgier atS Sib*

jutant, fei eS in einer ©*ule, einem SBieberbotungS*
furS, bei einer ©i»ifton ober ©rigabe, wel*er aneb

immer KoinmiffariatSofftgiere beigegeben ftnb, baS

Rapportwefen gu beforgen. ©ieß ift na* meiner Sin*

ft*t »om Uebel. ©S gibt wobt ©eneralftabSoffigiere,
wel*e mit ibren fonftigcn mititärif*en gäbigfeiten
aneb mit bem Rapportwefen giemti*, i* gebe gu,
au* »ottfommen »ertraut fein mögen, aber au* ni*t
einer wirb biefeS ©ef*äft gerne, gef*weige mit ©or*
liebe beforgen unb bief; um fo weniger, ba er ge=

wobnli* erft na* bem ©inrüden ber Sruppen Wuße
finbet, ft* an biefe SXrbeit gu fe^en, gu einer Seit
wo feine Kameraben ft* gemiitbti* »on ben gebabten

©trapa^en erboten werben.
SCBarum benn biefe Offigiere mit einer Sltbeit pla*

gen, wäbrenb bie KommiffariatSoffigiere biegu jeben*
falls befäbiget fein fotten unb gubem bie meifte
Seit ni*tS gu tbun baben.

Ueber biefe letztere ©ebauptung febe i* man*en
Kamerab ben Kopf f*ütteln, tbut aber ni*tS, benn

i* rebe auS ©rfabrung, auS tangjäbriger ©rfabrung.
©iefer Uebelftanb finbet ft* namentli* in ©*u=

len unb SCßieberbolungSfurfen unb meine Ferren Ra=
meraben werben mir gugeben muffen, baß fte in ben*

felben beinahe feine ober bo* febr wenig ©ef*äfti*
gung baben unb baß fte re*t gerne ben Ferren Slb*

jutanten biefe Strbeit abnebmen, wel*e am Q,nbe bo*
nur eine Sufammenftellung ber eingelangten Rap*
porte »on ben taftif*en ©inbeiten ift.

3* wollte biefe, na* meinen 3lnft*ten, wefentli-
*en Uebelftänbe gerne einmal an biefem Orte rügen,
ni*tS befto weniger laffe i* mi* gerne belebten,

wenn i* mi* im 3rrtbum befinben foltte. S.

Her Jltobue fcer Jnfpehttonen in trer fran3öft-

ftym Erntet.

• ©er KriegSminifter begei*net jebeS 3atjr eine Sin*

gabl »on ©eneraloffigieren aller ÜÜBaffen, »on benen

jeber eineS ober mebrere Regimenter gu infpigiren bat.
©ie »on bemfelben ®eneral infpigirten Regimenter
bilben feinen 3nfpeftionSfretS (arrondissement d'in-
spection).

©aS KriegSminifterium übemta*t ben ©eneralen
eine ®eneral=3nftruftion, ber eine Singabi »on auS*

gufüllenben ©tatS unb gormulare beigegeben ift —
biefe Rapiere gufammen bilben ben 3nfpeftionS*Rap=
port (livret d'inspection).

©er ©eneralinfpeftor »ertritt ben KorpS gegen*
über ben KriegSminifter. ©r bat aUei, wai bie Se*

nue, bie 3nfpeftion, bie $oligei, bie ©iSgiptin beS

gu infpigiren ben KorpS anbetrifft, gu unterfu*en. ©r
prüft bie Strbeiten in ber ©omptabilität unb ber ©er*

Waltung, »om boppelten ©tanbpunft ber ginangen
unb ber reglementarif*en ©orf*rift auS. ©nbli*

bat er baS Re*t, ©orf*läge für baS Sl»ancement gu
ma*en.

©ie Slrbeit einer ®enerat=3nfpeftion tbeilt ft*
breifad):

1) ©orbereitenbe Slrbeiten,
2) Slrbeit im Regiment,
3) Slrbeit int 3nfpeftionSfteiS.

I. ©orbereitenbe Slrbeiten. ©ingelne gor*
mttlare beS 3nfpeftionS=RapportS werben »om Wini=
fter ben Regimentern bireft gugefanbt; fte baben fte

im ©oratiS angufertigen unb auSgufütlen, fo bie bi*
»erfen ©tatS, Rapporte :c.

©lei*geitig läßt ber ©rigabegeneral, unter beffen

Kommanbo baS gu infpigiren be KorpS ftebt, alle Re*

gifter unb ©ü*er beS ©ureauS, bie bem 3nfpeftor
»orgelegt werben muffen, »ereinigen, um int Woment
ber Slnfmift fte ibm gu übergeben.

©in Slrtitterieofftgier, begleitet »on einem Kontrot*
leur, infpigirt ein bis gwei Wonate »or ber ©eneral*
3nfpeftion bie ©cwaffnttng beS Regiments unb fer*
tigt barüber einen genauen Rapport gu Rauben beS

3nfpeftorS an, ber bem ©eneral=Rapport beigelegt
wirb.

©benfo unterfu*t ein 3ntenbant (OberfriegSfom*
miffär) bie gefammte ©erwaltung unb fertigt barü*
ber einen Rapport an, bem er au* fein Urteil über
bie ©efäbigung ber mit ber ©erwaltung betrauten

Offigiere beilegt. Stud) biefer ©eri*t wirb bem ®e=

neral=Rapport einverleibt.
©er 3nfpeftor enbli* geigt bem KriegSminifter,

ben Warf*ällen, in beren Kommanbo er infpigiren
foll, ebenfo ben betreffenben ©i»ifionSfommanbanten

an, wie unb wann er feine 3nfpeftion »orgttnebmen

gebenft.

II. Slrbeit int Regiment. 3n ber ©arnifon
beS gu infpigiren ben KorpS angefomnten, empfängt

er bie »orgef*riebenen ©brenbegeugungen, KorpS*

©iftten jc.
©ann beginnt er feine 3nfpeftion, bie in fteben

¦$aupttbeile gerfällt:
1) ©ie ©eneral=Wufterung,
2) Wufterung beS Sßerfonellen,

3) ©etaitrWufterung,
4) * Prüfung ber 3nftruftion,
5) Prüfung ber ©erwaltung,
6) 3nfpeftion ber WilitäretabtiffementS.
7) ©*lußarbeiten unb bie ^ßarabe.

gür bie ©eneratntufterung beftimmt ber 3nfpef tor
Seit unb Ort. ©r läßt ft* »om Unterintenbanten,
wet*er mit ber ©erwaltung beS KorpS beauftragt
ift, begleiten. Sluf bem $lafc angefommen, gebt er

bur* bie ©lieber unb prüft bie Haltung, bie Senue,
bie Reinli*feit :c.; fein Slbjutant notirt ft*, waS er

gu rügen finbet. Ra*bem er bur* bie ©lieber ge=

gangen, läßt er mit Kompagnien re*tS f*Wenfen,

prüft ben ©ffcfti»beftanb; er ma*t ben Stppel ber

Offigiere fetbft, benjenigen ber Unterofftgiere unb ©ot*
baten läßt er bur* bie gelbwebel beforgen.

©ie Wufterung beS ^erfonellen f*ließt
ft* gewobnlid) an bie ©eneralmttfterung an; gubem
©ebuf werben bie Seute nad) folgenben ©ategorien
in offene Kolonne gefteltt:
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Bekanntlich hat je ein Generalstabsoffizier als

Adjutant, sei es in einer Schule, einem Wiederholuugskurs,

bei einer Division oder Brigade, welcher auch

immer Kommissariatsoffiziere beigegeben sind, das

Rapportwesen zu besorgen. Dieß ist nach meiner Anficht

vom Uebel. Es gibt wohl Generalftahsoffiziere,
welche mit ihren sonstigen militärischen Fähigkeiten
auch mit dem Rapportwesen ziemlich, ich gebe zu,
auch vollkommen vertraut sein mögen, aber anch nicht
einer wird dieses Geschäft gerne, geschweige mit Vorliebe

besorgen und dieß um so weniger, da er
gewöhnlich crst nach dem Einrücken der Truppen Mnße
findet, sich an diese Arbeit zu setzen, zu einer Zeit
wo seine Kameraden sich gemüthlich von den gehabten

Strapatzen erholen werden.

Warum denn dicse Ofsiziere mit einer Arbeit plagen,

während die Kommissariatsoffiziere hiezu jedenfalls

befähiget fein follen und zudem die meiste
Zeit nichts zu tbun haben.

Ueber diese letztere Behauptung sehe ich manchen
Kamerad den Kopf schütteln, thut aber uichts, denn

ich rede aus Erfahrung, aus langjähriger Erfahrung.
Dieser Uebelstand findet sich namentlich in Schulen

und Wiederholungskursen und meine Herren
Kameraden werden mir zugeben müssen, daß sie in
denselben beinahe keine oder doch schr wenig Beschäftigung

haben und daß sic recht gerne den Herren
Adjutanten diese Arbeit abnehmen, welche am Ende doch

nur eine Zusammenstellung der eingelangten
Rapporte von den taktischen Einheiten ist.

Ich wollte diese, nach meinen Ansichten, wesentlichen

Uebelstände gerne einmal an diesem Orte rügen,
nichts desto weniger lasse ich mich gerne belehren,

wenn ich mich im Irrthum befinden sollte. 8.

Der Modus der Inspektionen in der franM-
schen Armee.

Der Kriegsminister bezeichnet jedes Jahr eine

Anzahl von Generaloffizieren aller Waffen, von denen

jeder eines oder mehrere Regimenter zu infpiziren hat.

Die von demselben General inspizirten Regimenter
bilden seinen Jnspektionskreis (srronckissement ck'in-

speotion).
Das Kriegsministerium Übermacht den Generalen

eine General-Instruktion, der eine Anzahl von
auszufüllenden Etats und Formulare beigegeben ist —
diese Papiere zusammen bilden den Jnspektions-Rap-
port (livret 6'inspection).

Der Generalinspektor vertritt den Korps gegenüber

den Kriegsminister. Er hat alles, was die

Tenue, die Inspektion, die Polizei, die Disziplin des

zu infpiziren den Korps anbctrifft, zu uutersuchen. Er
prüft die Arbeiten in dcr Comptabilité und der

Verwaltung, vom doppelten Standpunkt der Finanzen
und der reglementarischen Vorschrift aus. Endlich

hat er das Recht, Vorschläge für das Avancement zu
machen.

Die Arbeit einer General-Inspektion theilt sich

dreifach:

1) Vorbereitende Arbeiten,
2) Arbeit im Regiment,
3) Arbeit im Jnspektionskreis.

I. Vorbereitende Arbeiten. Einzelne
Formulare des Jnspektions-Rapports werden vom Minister

den Regimentern direkt zugesandt; sie hahen sie

im Voraus anzufertigen nnd auszufüllen, so die

diversen Etats, Rapportezc.
Gleichzeitig läßt der Brigadegeneral, unter dessen

Kommando das zu inspizirende Korps steht, alle
Register und Bücher des Bureaus, die dem Inspektor
vorgelegt werden müssen, vereinigen, um im Moment
der Ankunft sie ihm zu übergeben.

Ein Artillerieoffizier, begleitet von einem Kontrolleur,

inspizirt ein bis zwei Monate vor der General-
Inspektion die Bcwaffnnng des Regiments und fertigt

darüber einen genauen Rapport zu Handen des

Inspektors an, der dem General-Rapport beigelegt
wird.

Ebenso untersucht ein Intendant (Oberkriegskommissär)

die gesammte Verwaltung und fertigt darüber

einen Rapport an, dem er auch sein Urtheil über
die Befähigung der mit der Verwaltung betrauten

Offiziere beilegt. Auch dieser Bericht wird dem

General-Rapport einverleibt.
Der Inspektor endlich zeigt dem Kriegsminister,

den Marschällen, in deren Kommando er infpiziren
soll, ebenso den betreffenden Divisionskommandanten

an, wie und wann er seine Inspektion vorzunehmen
gedenkt.

II. Arbeit im Regiment. In der Garnison
des zu inspizirenden Korps angekommen, empfängt

er die vorgeschriebenen Ehrenbezeugungen, Korps-
Visiten :c.

Dann beginnt er seine Inspektion, die in sieben

Haupttheile zerfällt:
1) Die General-Musterung,
2) - Musterung des Personellen,
3) - Detail-Musterung,
4) - Prüfung der Instruktion,
5) - Prüfung der Verwaltung,
6) - Inspektion der Militäretablissements.
7) - Schlußarbeiten und die Parade.

Für die Generalmusterung bestimmt der Inspektor
Zeit und Ort. Er läßt sich vom Unterintendanten,
welcher mit der Verwaltung des Korps beauftragt
ist, begleiten. Auf dem Platz angekommen, geht er

durch die Glieder und prüft die Haltung, die Tenue,
dic Reinlichkeit zc.; sein Adjutant notirt sich, was er

zu rügen findet. Nachdem er durch die Glieder

gegangen, läßt cr mit Kompagnien rechts schwenken,

prüft den Effcktivbestand; er macht den Appel der

Offiziere selbst, denjenigen der Unteroffiziere und
Soldaten läßt er durch die Feldwebel besorgen.

Die Mnsterung des Personellen schließt

sich gewöhnlich an die Generalmusterung an; zu dem

Behuf werden die Leute nach folgenden Categorie,,
in offene Kolonne gestellt:


	Ueber unser Kommissariat

